
 
 

Beiträge und Gebühren des Zucht- Reit- und Fahrvereins  
Seppenrade e.V. 
 
gültig ab 01.10.2020 
 
 
1. Mitgliedsbeiträge jährlich:                                                  jährlich                  fällig:  
für aktive und passive Mitglieder je nach Alter                                                                 
bis 14 Jahre  30,00 € 01.03. j. J.    
15 bis 18 Jahre 36,00 € 01.03. j. J.     
19 bis 65 Jahre 60,00 € 01.03. j. J.    
66 und älter frei 

 
2. Anlagenbenutzungsgebühr jährlich: 
a) Ponyreiter, Jugendliche und 
    erwachsene Reiter  180,00 € 01.06./01.12. j. J.  
b) Hobbyreiter 130,00 € 01.06./01.12. j. J.  

 
3. Reiterausweis und sonstige Gebühren 
a) Reiter/Reiterin mit Reiterausweis aber ohne Nutzung 
    der Vereinsanlage und ohne Turnierteilnahme 
    (nur zum Erhalt des Reiterausweises) 50,00 €  01.03. j. J.    
b) Reiterinnen u. Reiter mit Reiterausweis, und mit 
    Turnierteilnahme 125,00 € 01.03. j. J. 
    Die Reitanlage darf von diesen Reiterinnen und 
    Reitern, außer zu Mannschaftswettkämpfen 
    außerhalb von Turnieren nicht benutzt werden. 
 
4. Aufnahmegebühren (bei Aufnahme fällig)                                                                                                                                                             
     Passive Mitglieder   100,00 €    

     0 – 11 Jahre     50,00 €                     
     12 – 15 Jahre        75,00 €                    
     16 – 17 Jahre      100,00 €                     
     Erwachsene (ab 18 Jahre) 
     mit u. ohne Nutzung der Vereinsanlage      150,00 €                   
     Hobbyreiter  150,00 € 
 
5.  Zeitschrift Reiter und Pferde 

Der Beitrag für die Zeitschrift Reiter und Pferde 
wird für das Jahr 2020 mit 29,50 € festgesetzt.  1.3. j. J. 

 
Für Mitglieder, die keinen Abbuchungsauftrag erteilt haben und ihre Beiträge und Gebühren nicht zu den 
genannten Fälligkeitsterminen gezahlt haben, wird eine Verwaltungsgebühr von 
5,00 € fällig.  
Reitstunden, zu denen man angemeldet ist, die stattfinden, an denen man aber aus persönlichen Gründen 
nicht teilnehmen kann, werden abgerechnet. 
 
 
 
Lüdinghausen, den 01.10.2020                                            gez. Der Vorstand 
  


